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Ar b ei t sst ät t en ver o r dn u n g ( ASt V)

Ver or dn u n g der Bu n desm in ist er in f ü r Ar beit , Gesu n dhei t u n d Sozia les, m i t der

An fo r der u n gen an Ar bei t sst ät t en un d an Gebäu de au f Bau st e l len f est ge leg t u n d d ie

Bau ar bei t er sch u t zver or dn u n g geän der t w i r d ( Ar bei t sst ät t en ver or dn u n g -  ASt V) .

[ CELEX Nr.: 389L0654; 392L0057]

Aufgrund der §§ 19 bis 32 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Sicherheit und Gesundheitsschutz

bei der Arbeit (Arbeitnehm erInnenschutzgesetz-ASchG) , BGBl. Nr. 450/ 1994, zuletzt geändert

durch BGBl. I Nr. 47/ 1997, wird verordnet :

An w en du n gsber e ich

§ 1 . (1) Die Best immungen dieser Verordnung - m it Ausnahm e des 6. Abschnit tes -  gelten für
Arbeit sstät ten im Sinne des § 19 ASchG, und zwar sowohl für Arbeitsstät ten in Gebäuden als
auch, soweit sich die einzelnen Best imm ungen nicht ausdrücklich auf Gebäude oder auf Räum e
beziehen, für Arbeitsstät ten im Freien.

(2) Arbeit sstät ten, die nur einen Teilbereich eines Gebäudes umfassen, dürfen nur in
Gebäuden eingerichtet werden, in denen auch die außerhalb der jeweiligen Arbeit sstät te
gelegenen Gebäudeteile, die von Arbeitnehmer/ innen benutzt werden, dem 1. und dem 2.
Abschnit t dieser Verordnung entsprechen.

(3) Abs. 2 gilt nicht hinsicht lich jener Gebäudeteile, die auch von Hausbewohner/ innen benutzt
werden, sofern das Gebäude zur überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken vorgesehen ist .
Läßt jedoch die Ausführung der außerhalb der jeweiligen Arbeit sstät te gelegenen Gebäudeteile,
die von Arbeitnehm er/ innen benutzt werden, eine Gefährdung der Sicherheit oder Gesundheit
dieser Arbeitnehm er/ innen befürchten, hat die Behörde die erforderlichen Maßnahm en
dem / der Arbeitgeber/ in dieser Arbeitnehm er/ innen gem äß § 94 ASchG vorzuschreiben.

(4) Der 3. Abschnit t dieser Verordnung gilt für Räum e, in denen m indestens ein ständiger
Arbeit splatz eingerichtet ist (Arbeit sräum e) . Ständige Arbeit splätze sind jene räumlichen
Bereiche, in denen sich Arbeitnehm er/ innen, der Zweckbest im mung des Raum es
entsprechend, bei der von ihnen im regulären Bet riebsablauf auszuübenden Tät igkeit
aufhalten. Führer-  oder Bedienungsstände von Arbeit smit teln sind keine Arbeit sräum e im
Sinne dieser Verordnung.

(5) Der 6. Abschnit t dieser Verordnung gilt für Gebäude auf Baustellen, in denen ständige
Arbeit splätze eingerichtet sind.
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1 . Ab sch n i t t :
ALLGEMEI NE BESTI MMUNGEN FÜR ARBEI TSSTÄTTEN

Ver k eh r sw ege

§ 2 . (1) Verkehrswege sind so zu gestalten und freizuhalten, daß sie, sofern nicht die
Best im mungen über Fluchtwege anzuwenden sind, folgende nutzbare Mindestbreite aufweisen:

1. Verkehrswege ohne Fahrzeugverkehr: 1,0 m ;

2. Durchgänge zwischen Lagerungen, Möbeln, Maschinen oder sonst igen
Bet riebseinrichtungen, ferner Bedienungsst iegen und -stege: 0,6 m ;

3. Verkehrswege m it Fahrzeug- und Fußgängerverkehr: die m axim ale für den bet reffenden
Verkehrsweg vorgesehene Fahrzeugbreite bzw. Breite der Ladung plus beidseits je 0,5
m ;

4. Fahrtreppen und Fahrsteige: 0,6 m ;

(2) Abweichend von Abs. 1 Z 1 sind in Arbeit sstät ten in Containern, Wohnwagen oder
sonst igen ähnlichen Einr ichtungen Verkehrswege mit einer nutzbaren Mindestbreite von 0,8 m
zu gestalten.

(3) Die Begrenzungen von Verkehrswegen sind zu kennzeichnen, wenn der Raum , durch den
der Verkehrsweg führt ,

1. eine Bodenfläche von m ehr als 1000 m2 aufweist , soweit die Bet riebsverhältnisse eine
solche Kennzeichnung zulassen, oder

2. so eingerichtet ist oder genutzt wird, daß dies zum Schutz der Arbeitnehmer/ innen
erforderlich ist .

(4) Verkehrswege sind so zu gestalten, daß sie auf ihrer tatsächlichen nutzbaren Gesamtbreite
eine lichte Höhe von mindestens 2,0 m aufweisen.

(5) Ram pen mit Fußgängerverkehr sind so zu gestalten, daß sie keine größere Neigung als
1: 10 aufweisen.

(6) Der Abstand, in dem Verkehrswege mit Fahrzeugverkehr an Türen, Toren, Durchgängen
oder Treppenaust r it t en vorbeiführen, ist so zu bem essen, daß diese gefahrlos benutzt werden
können. Wenn dieser Abstand 1,0 m unterschreitet , sind geeignete Maßnahm en zu t reffen, um
eine Gefährdung zu verm eiden, wie Hinweise auf den Querverkehr, Abschrankungen oder
Lichtsignale.

(7) Es ist dafür zu sorgen, daß Verkehrswege

1. m öglichst eben, ausreichend tragfähig und sicher befest igt sind,
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2. so beleuchtbar sind, daß die Beleuchtungsstärke m indestens 30 Lux bet rägt , und

3. bei jeder Wit terung gefahrlos benützbar sind.

(8) Auf Verkehrswegen sind Hindernisse, einzelne Stufen oder Vert iefungen zu verm eiden. I st
dies nicht m öglich, sind

1. Hindernisse oder einzelne Stufen so zu sichern oder zu kennzeichnen, daß eine
Gefährdung vermieden wird,

2. Vert iefungen t ragsicher und unverschiebbar abzudecken oder, sofern auch dies nicht
m öglich ist , so zu sichern oder zu kennzeichnen, daß eine Gefährdung verm ieden wird.

(9) Abweichend von Abs. 1 Z 4 sind Fahrtreppen und Fahrsteige m it einer nutzbaren
Mindestbreite von 0,4 m zulässig, sofern diese bereit s vor dem I nkraft t reten dieser Verordnung
err ichtet wurden.

(10) § 47 ist anzuwenden auf dem Abs. 1 Z 1 nicht entsprechende Verkehrswege mit St ichtag
31.12.1951.

Au sgän ge

§ 3 . (1) Ausgänge sind so zu gestalten und freizuhalten, daß sie, sofern nicht die
Best im mungen über Notausgänge anzuwenden sind, folgende nutzbare Mindestbreite
aufweisen:

1. Ausgänge ohne Fahrzeugverkehr: 0,8 m ;

2. Ausgänge mit Fahrzeug-  und Fußgängerverkehr: die m axim ale für den bet reffenden
Ausgang vorgesehene Fahrzeugbreite bzw. Breite der Ladung plus beidseits je 0,5 m ;

(2) Wenn ein Ausgang überwiegend für den Fahrzeugverkehr best im mt ist , ist

1. daneben ein eigener, als solcher gekennzeichneter Ausgang für den Fußgängerverkehr
einzurichten oder

2. der Ausgang m it einem Geländer in einen für den Fahrzeugverkehr vorgesehenen
Abschnit t und in einen m indestens 0,8 m breiten für den Fußgängerverkehr
vorgesehenen und als solchen gekennzeichneten Abschnit t zu unterteilen.

(3) Ausgänge sind so zu gestalten, daß sie auf ihrer tatsächlichen nutzbaren Gesamtbreite eine
lichte Höhe von mindestens 2,0 m aufweisen.

(4) § 47 ist anzuwenden auf

1. dem Abs. 1 Z 1 nicht entsprechende Ausgänge m it St ichtag 31.12.1951;

2. dem Abs. 2 nicht entsprechende Ausgänge m it St ichtag 31.12.1983.

St iegen

§ 4 . (1) St iegen gelten als Verkehrswege. Für sie gelten daher die Best imm ungen des § 2 und
gegebenenfalls die Best im mungen über Fluchtwege.
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(2) St iegen sind so zu gestalten, daß

1. die Höhe der Stufen höchstens 18 cm bet rägt und innerhalb eines St iegenlaufs
einheit lich ist ,

2. die Auft rit t sbreite der Stufen in der Gehlinie mindestens 26 cm bet rägt ,

3. die Auft rit t sbreite der Stufen von gewendelten Laufteilen auf der erforderlichen
nutzbaren Mindestbreite der St iege bet rägt :

a. m indestens 13 cm und

b. höchstens 40 cm .

4. in folgenden Fällen Podeste vorhanden sind, deren Länge, gem essen in der Gehlinie,
bet ragen m uß:

a. nach m axim al 20 Stufen: m indestens 1,2 m Länge,

b. vor Türen, die zur St iege führen: mindestens die Länge der größten
Türblat tbreite.

(3) Bei St iegen mit m ehr als 4 Stufen ist ein fester Handlauf anzubringen. Bei St iegen mit
m ehr als 4 Stufen und einer St iegenbreite von m ehr als 1,2 m sind an beiden Seiten der St iege
feste Handläufe anzubringen. Die Handläufe sind so zu gestalten, daß sich Arbeitnehm er/ innen
nicht verletzen und nicht m it der Kleidung hängenbleiben können.

(4) Auf freien Seiten von St iegen und St iegenabsätzen sind standsichere, m indestens 1 m
hohe Geländer m it einer Mit telstange oder mit einer anderen Sicherung gegen Absturz
anzubringen. Dies gilt nicht für St iegen zu Laderam pen.

(5) Abs. 2 und 4 gelten nicht für festver legte Bedienungsst iegen, die z.B. zu erhöhten oder
vert ieften Standplätzen oder zu Bet riebseinrichtungen führen. Festverlegte Bedienungsst iegen
dürfen nur verwendet werden, wenn sie eine Auft rit t sbreite von m indestens 15 cm aufweisen
und ihre Neigung höchstens 60° zur Waagrechten bet rägt .

(6) St iegen m it gewendelten Laufteilen dürfen nicht als Verkehrswege vorgesehen werden, auf
denen aufgrund der bet r iebsüblichen Arbeit svorgänge häufig schwere oder sperrige Lasten
beidhändig zu t ransport ieren sind.

(7) § 47 ist anzuwenden auf

1. dem Abs. 2 Z 1 oder Z 2 nicht entsprechende St iegen, sofern sie gefahrlos begehbar
sind, mit St ichtag 31.12.1983;

2. dem Abs. 2 Z 1 nicht entsprechende St iegen, sofern die Stufenhöhe höchstens 20 cm
bet rägt , mit St ichtag 31.12.1998;

3. dem Abs. 2 Z 3 lit . a nicht entsprechende St iegen, sofern sie gefahrlos begehbar sind,
m it St ichtag 31.12.1983;

4. dem Abs. 2 Z 3 lit . b nicht entsprechende St iegen mit St ichtag 31.12.1998;
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